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1. Die „Inbetriebnahmeüberwachung“
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2. Die immissionsschutzrechtliche Überwachung � 52 BImSchG
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�Nichteinhaltung der Grundpflicht nach � 5 (1) Nr. 1 – 4 BImSchG

�Festlegung des Standes der Technik

�Erhebliche Verminderung der Emissionen/Betriebssicherheit

�Neue umweltrechtliche Vorschriften
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� 20 (1) BImSchG

„Kommt der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage einer Auflage, 
einer vollziehbaren nachträglichen Anordnung, …. nicht nach …., so kann
die zuständige Behörde den Betrieb ganz oder teilweise …. untersagen.“

� 20 (2) BImSchG

„Die zuständige Behörde soll anordnen, dass eine Anlage, die ohne die 
erforderliche Genehmigung errichtet, betrieben oder wesentliche geändert 
wird, stillzulegen oder zu beseitigen ist.“

Straftatbestand
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Änderungen von Zuständigkeiten im Bereich der Umweltverwaltung

(Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 4, S. 78 ff. vom 30. April 2008)

1. Die Landkreise und kreisfreien Städte, jeweils in übertragenen 
Wirkungskreis, sind zuständige Behörde nach dem BImSchG/BImSchV`s 
soweit nichts anderes bestimmt:

a) Durchführung der Überwachung nach � 52 (1) BImSchG und der 
erforderlichen Amtshandlungen (Vollzug)

b) Genehmigungen und Anzeigen für alle Anlagen der Spalte 2 des 
Anhangs der 4. BImSchV

c) Anordnung der Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von Anlagen



17. April 2009       DMSB-Fachtagung "Motorsport und Umwelt" Oberhof 10

���������	
���
���	�
�����
�
�
��
�������

2. Das TLVwA ist zuständige Behörde für:

a) Die Erteilung der Genehmigungen und alle weiteren Amtshandlungen für 
alle genehmigungsbedürftigen Anlagen der Spalte 1 des Anhangs der 
4. BImSchV (einschließlich dazugehöriger Teile oder Nebeneinrichtungen)

b) Die Überwachung und Amtshandlungen für die Anlagen, die vom Lkr/KfS 
selbst oder von Dritten betrieben werden

c) Die Aufgaben des TEHG

d) Die Überwachung der Einhaltung von Anforderungen gemäß 3. und 
10. BImSchV (Benzin-Blei-Gesetz)

e) Eine Vielzahl von Spezialaufgaben, insbesondere zur 12., 13. und 
17. BImSchV


